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Einleitung 

A. Bedeutung der Entscheidung über das Strafmaß 

Während die Strafrechtswissenschaft sich im Bereich des materiellen Straf-
rechts besonders intensiv mit Fragen der Begründung der Stratbarkeit beschäf-
tigt, bleibt das Feld der Strafzumessung in der Regel einigen wenigen Speziali-
sten in Forschung und Lehre vorbehalten. Demgemäß ist selbst der auf Straf-
recht spezialisierte Jurist zunächst weitgehend unflihig, Strafzumessungsent-
scheidungen in konkreten Fällen vor konkreten Gerichten vorherzusagen. Nur 
die langjährige Erfahrung und die Unterstützung durch altgediente Kollegen 
wird dem Stratjuristen einen Blick rur die in Betracht kommende Strafhöhe bei 
bestimmten Fallgestaltungen verleihen). Im Laufe seines Berufslebens wird er 
dann feststellen müssen, daß filr die Höhe der jeweils zu erwartenden Strafe 
auch tatbestands- und sachverhaltsunabhängige Faktoren relevant sind2, wie 
etwa die regionale Lage des Gerichtsorts (Nord- oder Süddeutschland), die Be-
völkeiungsstruktur (Stadt oder Land), die Persönlichkeiten der Richter (milde 
oder streng), die regionaltypische Häufigkeit der Deliktsbegehung sowie allge-
meine Schwankungen des Bedrohungsbewußtseins in der Bevölkerung. Doch 
selbst der erfahrenste Stratjurist wird immer wieder von einzelnen Strafzumes-
sungsentscheidungen überrascht werden, die rur das entscheidende Gericht in 
vergleichbaren Fällen - sofern es solche gibt - untypisch sind. 

Gleichzeitig besteht jedoch kein Zweifel daran, daß gerade die Strafhöhe filr 
den Angeklagten3, aber auch fiir die prozeßbeobachtende Öffentlichkeit\ von 

) Diese Problematik spricht schon Schoene, Umwelt und Recht, in: NJW 1967, 
S. 1118 ff., mit Blick auf die nach Studium und Referendariat doch in Bezug auf die 
Strafzumessungspraxis recht ahnungslosen jungen Staatsanwälte und Richter an. V gl. 
auch Mösl, Tendenzen der Strafzumessung in der Rechtsprechung des Bundesgerichts-
hofs, in: DRiZ 1979, S. 165 ff. (165). 

2 Von der Dominanz regionaler und personaler Ungleichheit und Unberechenbar-
keit spricht Schünemann, Summum ius = summa iniuria in der Strafzumessung, in: 
pönometrie. Rationalität oder Irrationalität der Strafzumessung, 1977, S. 73 ff. (76). 

3 So schon Lucas/Dürr, Anleitung zur strafrechtlichen Praxis. Erster Teil: Das for-
melle Strafrecht, 5. Autl. 1931, S. 193. Vgl. auch Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Autl. 
1974, S. 3; KroscheIlMeyer-Goßner, Die Urteile in Strafsachen, 26. Autl. 1994, S. 147. 
Auch W Hassemer, Die Formalisierung der Strafzumessungsentscheidung, in: ZStW 90 
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vorrangigem Interesse ist. Den Angeklagten wird es wenig kümmern, ob sein 
"Trickdiebstahl" nun als Betrug nach § 263 StGB oder als Diebstahl nach § 242 
StGB abgeurteilt wird, sofern nur die Strathöhe gleich ist. Auch die Öffentlich-
keit wird eher registrieren, daß eine Verurteilung erfolgt und wie hoch die aus-
geworfene Strafe ist; welcher Delikte im einzelnen der Angeklagte schuldig ge-
sprochen wurde, wird in der Regel nur beiläufig, oftmals auch ungenau, berich-
tet und von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Dagegen liegt das Augenmerk 
der wissenschaftlich tätigen Juristen vornehmlich auf den Fragen der Strafbar-
keitsbegrUndung und der ordnungsgemäßen Verfahrensfilhrung. Was dann 
letztlich ,,herauskommt" ist sekundär. Vielleicht auch gerade deshalb, weil dies 
weniger eine juristisch-dogmatische Fragestellung ist oder von den Wissen-
schaftlern nicht als solche eingeschätzt wird. 

Es besteht eine Diskrepanz zwischen der V orhersehbarkeit der Strafzumes-
sungsentscheidung einerseits und ihrer Bedeutung filr den Angeklagten5 und die 
Öffentlichkeit andererseits. Der eigentliche Akt der Strafzumessung bleibt ein 
'Mysterium'. Beim Strafrichter läuft er ohnehin im Verborgenen ab, bei den 
Schöffen- und Kammergerichten verhindert das Beratungsgeheimnis (§§ 43, 45 
12 DRiG), daß wenigstens Anhaltspunkte fiir die bei der Entscheidungsfindung 
maßgeblichen Gesichtspunkte an die Öffentlichkeit dringen6• Aus der späteren 

(1978), S. 64 ff. (92), erkennt, daß die Bedeutung der Strafhöhenentscheidung rur den 
Angeklagten besonders intensiv ist. 

4 Vgl. Bruns, Strafzumessungsrecht, 2. Aufl. 1974, S. 6 f. Die Bedeutung der Straf-
rechtspflege und gerade der Strafzumessung rur die Öffentlichkeit sowie die Wechsel-
wirkungen zwischen Öffentlichkeit und Strafrechtspflege werden anschaulich in der 
Forderung von Lucas/Dürr, Anleitung zur strafrechtlichen Praxis. Erster Teil: Das for-
melle Strafrecht, 5. Aufl. 1931, S. 195, der straf zumessenden Richter solle sich mit dem 
einfachen Volk etwas näher zu beschäftigen und - soweit es die "Stellung" erlaube -
sich auch unter dasselbe zu mischen: "Er muß empfinden, was es rur einen arbeitsamen 
Taglöhner bedeutet, wenn er in der besten Arbeitszeit auf drei Monate in das Geflingnis 
geschickt wird, und was die gleiche Strafe dem liederlichen Tagedieb ist, oder was sich 
ein wüster Rowdy und Messerheld aus drei Monaten Geflingnis rur einen Niedergesto-
chenen macht. Um das zu wissen, muß er die Bevölkerung seines Bezirks kennen, ja, um 
auch nur das Maß der moralischen Schuld, das ja die Höhe der Strafe hauptsächlich be-
dingt, richtig würdigen zu können, muß er wissen, wie das Volk denkt, empfindet, arbei-
tet, genießt, überhaupt lebt. [ ... ] Auf die Notwendigkeit einer volkstümlichen Straf-
rechtspflege wird ja in unserer Zeit immer und immer wieder hingewiesen. Trotzdem ist 
in dieser Hinsicht noch manches zu bessern." Eine derartig weitgehende Verwurzelung 
der Strafrechtspflege im "volkstümlichen" scheint allerdings heute nicht mehr anstre-
benswert. Expertokratisch verlassen wir uns lieber auf die "Wissenden" und glauben da-
durch der Gerechtigkeit näher zu kommen. 

5 Siehe S. 15, Fn. 3. 
6 Es dürfte schon aus diesem Grund (neben § 268 I StPO) nicht zulässig sein, daß 

- wie berichtet wird - der Vorsitzende eines Schöffengerichts die Urteilsverkündung 
mit den Worten einleitete: "Im Namen der Schöffen verkünde ich folgendes Urteil". 
Diese - leider nicht belegbare - Anekdote wirft aber ein bezeichnendes Licht auf die 
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Begründung der Strafzumessung im Urteil lassen sie sich nicht immer herlei-
ten7• 

Der eigentliche Strafzumessungsvorgang bleibt im Dunklen8• Es spricht so-
gar einiges dafiir, daß er selbst rur den Zumessenden häufig oder gar immer ein 
rational nicht vollständig erklärbarer psychologischer Prozeß ist. Wohl auch 
deshalb gibt es Stimmen, die dieses Phänomen als unabänderbare Gegebenheit 
akzeptieren und die Funktion wissenschaftlicher StrafbegrUndungs- und Straf-
zwecktheorien in der "nachträglichen Rechtfertigung [der gefundenen Strafzu-
messungsentscheidung] in der Sprache juristischer Dogmatik" sehen9• Träfe 
dies zu, so leisteten die wissenschaftlichen Bemühungen auf diesem Feld ledig-
lich Hilfe zur Verbrämung der tatsächlich maßgeblichen Entscheidungskriterien 
und trügen allenfalls dazu bei, die vordergrUndige Akzeptabilität der Entschei-
dungsergebnisse in der Gesellschaft zu erhöhen. Gleichzeitig dürfte es keine re-

Tatsache, daß das Zustandekommen eines Urteils von vielen Faktoren abhängt, von de-
nen nur einige juristischer Natur sein mögen. 

7 Daß zwischen der Rechtfertigung der Strafzumessungsentscheidung, also der Dar-
stellung der ihr zugrunde liegenden Erwägungen im Urteil, und ihrer 'Herstellung' 
durch den eigentlichen Strafzumessungsvorgang unterschieden werden muß, ist von an-
derer Seite bereits hervorgehoben worden, vgl. W Hassemer, Die Formalisierung der 
Strafzumessungsentscheidung, in: ZStW 90 (1978), S. 64 ff. (90 ff.); R. Hassemer, Ei-
nige empirische Ergebnisse zum Unterschied zwischen der Herstellung und der Dar-
stellung richterlicher Sanktionsentscheidungen, in: MschrKrim 1983, S. 26 ff.; Streng, 
Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 1984, S. 209 f. (287). 

8 In der Literatur zum Strafzumessungsrecht finden sich zuhauf Äußerungen, wel-
che die richterliche Strafzumessung als "Griff ins Dunkle" (v. Liszt, Kriminalpolitische 
Aufgaben, in: v. Liszt, Strafrechtliche Aufsätze und Vorträge, 1. Band, 1905, S. 290 ff. 
[393]) oder als "Willkür, Laune, Zufall", abhängig von "den subjektiven Anschauungen 
und Anregungen des Richters, seinem Geblüt und seiner Verdauung" (Wach, Die Re-
form der Freiheitsstrafe. Ein Beitrag zur Kritik der bedingten und der unbestimmten 
Verurteilung, 1890, S. 41) bezeichnen. Ungleichmäßigkeit in der Strafzumessung wird 
allerorten beklagt (vgl. mit weiteren Nachweisen H.-J. Albrecht, Strafzumessung bei 
schwerer Kriminalität, 1994, S. 2 ff.; Streng, Strafzumessung und relative Gerechtigkeit, 
1984, S. I ff.) und zuweilen resignierend konstatiert, es sei "Schicksalsfrage, vor wel-
chen Richter der Angeklagte kommt." (v. Weber, Die richterliche Strafzumessung, 1956, 
S. 19). Horn sieht mit einigem Realismus, daß es auch heute noch unter Tatrichtern 
weitgehend üblich sei, nach ihrem Gesamteindruck "von der Tat, dem Tatopfer und dem 
Täter" eine gerechte, die Rechtsordnung verteidigende und spezialpräventiv auf den 
Täter einwirkende Sanktion auszusuchen - und erst dann zu prüfen, "ob das Gesetz sie 
auch erlaubt; andernfalls werden die Ingredienzien neu gemischt". Die schriftliche Ur-
teilsbegründung erschöpfe sich dann meist nur noch in dem Versuch, das "nicht weiter 
rationalisierbare Rechtsgefllhl zu verbalisieren", Horn, in: SKlStGB, vor § 46, Rn. 2. 

9 BrusteniPeters, in: KrimJ 2 (1969), S. 36 ff. (50). Ansatzweise mag auch Frischs 
Vorwurf an die Strafzumessungswissenschaft in diese Richtung gehen, wenn er ihr vor-
wirft, zu einer Art "BegrUndungswissenschaft" erstarrt zu sein, Frisch, Gegenwllrtiger 
Stand und Zukunftsperspektiven der Strafzumessungsdogmatik, in: ZStW 99 (1987), S. 
349 ff., 751 ff. (793). 

2 Reichert 


